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 Veröffentlicht am 21.12.1995

Norm

StVO §19 BIa

Rechtssatz

Der Wartep ichtige wahrt im allgemeinen den Vorrang des Rechtskommenden schon dann, wenn er sein Fahrzeug vor

der verlängert gedachten, ihm zunächstliegenden Begrenzungslinie der bevorrangten Querfahrbahn (im vorliegenden

Fall vor dem Schutzweg als Anfang der Kreuzung) anhält oder anhalten könnte.
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